
 
 
 
 

Allgemeine Hinweise zur Antragstellung bei Personalkosten 
 
Mit Schreiben des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung vom 12. 
Dezember 2003 wurden alle Zuwendungsempfänger über die neuen Vereinbarungen 
zum Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie sonstige tarifliche Leistungen informiert.  
Dieses Merkblatt soll Ihnen bei der Berechnung der Personalkosten für die 
hauptamtlichen Fachkräfte, die in eine Landeszuwendung einbezogen sind, behilflich 
sein. 

Es ist folgendes zu beachten:  
 
■ Für die Auszahlung eines Weihnachtsgelds an Beschäftigtengruppen, deren 

Arbeitsverhältnis nach dem 30. Juni 2003 neu begründet wurde, ist der 
Bemessungssatz für die Zuwendung einheitlich auf 70 % zu reduzieren. 
Ab 1. Januar 2004 verringert sich der Bemessungssatz auf 50 %. 

 
■ Für Arbeitsverhältnisse, die nach dem 31. Juli 2003 neu begründet wurden, gilt, 

dass ein Urlaubsgeld nur gezahlt wird, wenn und soweit vergleichbare Beamte des 
Landes (hier: Besoldungsgruppen  A 2 bis A 8) ebenfalls Urlaubsgeld erhalten. 
Somit wird ab der Entgeltgruppe 9 kein Urlaubsgeld gewährt. 

 
Diese Regelungen gelten nur für Zuwendungsempfänger deren Gesamtausgaben 
überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten werden. Dann darf 
der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten finanziell nicht besser stellen als 
vergleichbare Landesbedienstete, gemäß der Ziff. 1.3 der ANBest-P 
„Besserstellungsverbot“ bei Personal- und sächlichen Verwaltungsausgaben. Höhere 
Vergütungen als nach dem BAT oder TVL sowie sonstige über- und außertarifliche 
Leistungen dürfen nicht gewährt werden. 

Auswirkungen auf die Landesförderung: 
 
Bei der Förderung von Personalkosten durch das Landesjugendamt dürfen danach für 
die genannten Arbeitsverhältnisse nur noch die Bemessungssätze zugrunde gelegt 
werden, die für vergleichbare Beamte des Landes Rheinland-Pfalz gelten.  
 
 
Bei der Berechnung der zuschussfähigen Personalkosten können nur 
tarifrechtliche Vergütungs- oder Entgeltgruppen bis höchstens E 13 Tv-öD/Tv-L 
vergleichbar IIa BAT berücksichtigt werden. 
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